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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
6. März 2009 

Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkte 128 und 117 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/63/658)] 

63/265. Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über seine 
Tätigkeiten 

 Die Generalversammlung, 

I 

Tätigkeiten des Amtes für interne Aufsichtsdienste 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 B vom 29. Juli 1994, 54/244 vom 23. De-
zember 1999, 59/272 vom 23. Dezember 2004 und 60/259 vom 8. Mai 2006, 

 nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über seine Tä-
tigkeiten1 und der entsprechenden Mitteilung des Generalsekretärs2 sowie der Abschnitte 
III.A bis C des Jahresberichts des Unabhängigen beratenden Ausschusses für Rechnungs-
prüfung3, 

 1. bekräftigt ihre vorrangige Rolle bei der Prüfung der ihr vorgelegten Berichte 
und bei der diesbezüglichen Beschlussfassung; 

 2. bekräftigt außerdem ihre Aufsichtsrolle sowie die Rolle des Fünften Ausschus-
ses in Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten;  

 3. bekräftigt ferner die Unabhängigkeit und die gesonderten und unterschiedlichen 
Rollen der internen und der externen Aufsichtsmechanismen;  

 4. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit des Unabhängigen beratenden 
Ausschusses für Rechnungsprüfung;  

 5. erinnert an ihre Resolution 61/275 vom 29. Juni 2007, in der sie die Aufgaben-
stellung des Unabhängigen beratenden Ausschusses für Rechnungsprüfung billigte;  

_______________ 
1 A/63/302 (Part I) und Add.1. 
2 A/63/302 (Part I)/Add.2. 
3 A/63/328. 
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 6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über 
seine Tätigkeiten1 und der entsprechenden Mitteilung des Generalsekretärs2; 

 7. betont, wie wichtig die vollständige Umsetzung der akzeptierten Empfehlungen 
des Amtes für interne Aufsichtsdienste ist, und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, 
dass umfassende Informationen über die Umsetzung dieser Empfehlungen und in etwaigen 
Fällen, in denen sie nicht vollständig umgesetzt wurden, detaillierte Gründe dafür vorgelegt 
werden; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass alle einschlägigen Resolutio-
nen, wie etwa Querschnittsfragen betreffende Resolutionen über Friedenssicherungseinsätze, 
den zuständigen Führungskräften zur Kenntnis gebracht werden und dass das Amt für inter-
ne Aufsichtsdienste diese Resolutionen bei der Durchführung seiner Tätigkeiten ebenfalls 
berücksichtigt; 

 9. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht außerdem, dafür zu sorgen, dass 
alle für die Tätigkeit des Amtes für interne Aufsichtsdienste maßgeblichen Resolutionen den 
zuständigen Führungskräften zur Kenntnis gebracht werden; 

 10. nimmt Kenntnis von den das Amt für interne Aufsichtsdienste betreffenden 
Empfehlungen in den Abschnitten III.A bis C des Jahresberichts des Unabhängigen beraten-
den Ausschusses für Rechnungsprüfung3 und ersucht den Generalsekretär, die vollständige 
Umsetzung dieser Empfehlungen sicherzustellen, unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen ihrer Resolutionen 48/218 B, 54/244 und 59/272;  

 11. legt den internen und externen Aufsichtsorganen der Vereinen Nationen nahe, 
unbeschadet ihrer jeweiligen Unabhängigkeit verstärkt zusammenzuarbeiten, etwa im Rah-
men gemeinsamer Tagungen zur Arbeitsplanung; 

 12. nimmt Kenntnis von Ziffer 17 des Jahresberichts des Unabhängigen beratenden 
Ausschusses für Rechnungsprüfung3 und erinnert daran, dass eine der mandatsmäßigen 
Aufgaben des Ausschusses darin besteht, die Generalversammlung bezüglich der Wirksam-
keit, der Effizienz und der Auswirkungen der Prüfungstätigkeit des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste und der anderen von ihm wahrgenommenen Aufsichtsfunktionen zu beraten; 

 13. stellt fest, dass die fünfjährige, nicht verlängerbare Amtszeit der Untergeneral-
sekretärin für interne Aufsichtsdienste im Juli 2010 endet, und legt dem Generalsekretär in 
dieser Hinsicht eindringlich nahe, sicherzustellen, dass in vollem Einklang mit Ziffer 5 b) 
ihrer Resolution 48/218 B rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden, um einen Nachfolger 
zu finden; 

II 

Disziplinaruntersuchungen und die Arbeitsgruppe Beschaffungswesen 
des Amtes für interne Aufsichtsdienste 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 B vom 29. Juli 1994, 54/244 vom 23. De-
zember 1999, 57/282 Abschnitt IV vom 20. Dezember 2002, 59/272 vom 23. Dezember 
2004, 59/287 vom 13. April 2005, 61/245 vom 22. Dezember 2006, 61/275 und 61/279 vom 
29. Juni 2007, 62/234 vom 22. Dezember 2007 und 62/247 vom 3. April 2008,  

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die in Ziffer 17 ihrer Resolu-
tion 62/247 erbetenen Informationen4 und über die Praktiken im Zusammenhang mit dem 

_______________ 
4 A/63/369. 
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Informationsaustausch zwischen den Vereinten Nationen und den nationalen Strafverfol-
gungsbehörden und mit der Überweisung möglicher Strafsachen betreffend Bedienstete und 
Amtsträger der Vereinten Nationen sowie Sachverständige im Auftrag der Vereinten Natio-
nen5, des Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die Tätigkeit der Arbeits-
gruppe Beschaffungswesen für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 31. Juli 20086 und des 
Berichts des Rates der Rechnungsprüfer über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Beschaf-
fungswesen7, der entsprechenden Mitteilungen des Generalsekretärs zur Übermittlung sei-
ner diesbezüglichen Anmerkungen8 und der entsprechenden Berichte des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen9, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die in Ziffer 17 der 
Resolution 62/247 der Generalversammlung erbetenen Informationen4; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Prak-
tiken im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch zwischen den Vereinten Nationen 
und den nationalen Strafverfolgungsbehörden und mit der Überweisung möglicher Strafsa-
chen betreffend Bedienstete und Amtsträger der Vereinten Nationen sowie Sachverständige 
im Auftrag der Vereinten Nationen5;  

 3. nimmt ferner Kenntnis von dem Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste 
über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Beschaffungswesen für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 
bis 31. Juli 20086 und dem Bericht des Rates der Rechnungsprüfer über die Tätigkeit der 
Arbeitsgruppe Beschaffungswesen7 und den entsprechenden Mitteilungen des Generalsekre-
tärs zur Übermittlung seiner diesbezüglichen Anmerkungen8;  

 4. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen in den Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen9 an;  

 5. nimmt Kenntnis von der Arbeit der Arbeitsgruppe Beschaffungswesen;  

 6. betont ihre Entschlossenheit zur Verhütung und Abschreckung von Betrug und 
rechtswidrigen Handlungen innerhalb der Organisation und räumt ein, dass solche Anstren-
gungen langfristig nicht von einem Ad-hoc-Gremium aufrechterhalten werden können;  

 7. erinnert an den Ad-hoc-Charakter der Arbeitsgruppe Beschaffungswesen;  

 8. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, die verbleibenden Fälle 
der Arbeitsgruppe Beschaffungswesen des Amtes für interne Aufsichtsdienste Anfang 2009 
der Abteilung Disziplinaruntersuchungen des Amtes zu übergeben;  

 9. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass das Amt für interne Auf-
sichtsdienste im Rahmen seiner genehmigten Struktur über das Fachwissen und die Kapazi-
täten verfügt, um Vorwürfe von Betrug, Korruption und Fehlverhalten im Beschaffungswe-
sen wirksam zu untersuchen; 

_______________ 
5 A/63/331. 
6 A/63/329. 
7 Siehe A/63/167. 
8 A/63/329/Add.1 und A/63/167/Add.1. 
9 A/63/492 und A/63/490. 
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 10. nimmt Kenntnis von Ziffer 12 des Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen10, die besonders die personellen Ressourcen betrifft; 

 11. hebt Artikel 101 der Charta der Vereinten Nationen hervor, bekräftigt Abschnitt 
II ihrer Resolution 61/244 vom 22. Dezember 2006 und ersucht den Generalsekretär, die 
vollständige Anwendung der die Rekrutierung von Personal der Vereinten Nationen regeln-
den Bestimmungen des Personalstatuts und der Personalordnung zu gewährleisten;  

 12. erklärt erneut, dass die Verwaltung nicht gezielt entscheiden soll, eine bestimm-
te Anzahl von Stellen nicht zu besetzen, da ein derartiges Vorgehen das Haushaltsverfahren 
weniger transparent und das Management der personellen und finanziellen Ressourcen we-
niger effizient macht;  

 13. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass einige Stellen in der Abteilung Diszipli-
naruntersuchungen des Amtes für interne Aufsichtsdienste seit Anfang 2008 unbesetzt sind, 
und ersucht den Generalsekretär, alles zu tun, damit vorrangig diese freien Stellen besetzt 
werden, im Einklang mit den bestehenden einschlägigen Bestimmungen zur Rekrutierung 
bei den Vereinten Nationen; 

 14. betont, dass alle Veränderungen mit verwaltungsbezogenen und finanziellen 
Auswirkungen der Überprüfung und Genehmigung durch die Generalversammlung im Ein-
klang mit den etablierten Verfahren, einschließlich Artikel 2.9 der Finanzordnung und Fi-
nanzvorschriften der Vereinten Nationen11, unterliegen; 

 15. ist sich dessen bewusst, dass es bei Untersuchungen von Betrug, Korruption und 
Fehlverhalten im Beschaffungswesen häufig auf Eile ankommt; 

 16. erinnert an Ziffer 18 ihrer Resolution 62/247, in der sie den Generalsekretär er-
suchte, in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für interne Aufsichtsdienste einen Bericht zu 
ihrer Behandlung und Genehmigung auszuarbeiten, der ausführliche Informationen über die 
Aufgabenstellung für die vorgeschlagene umfassende Überprüfung der Disziplinaruntersu-
chungen bei den Vereinten Nationen enthält, bevor die Generalversammlung einen Be-
schluss über die Notwendigkeit einer solchen Überprüfung fasst, unter Berücksichtigung 
der Rolle und des Mandats des Amtes für interne Aufsichtsdienste, die in ihrer Resolution 
48/218 B festgelegt sind, des in Abschnitt IV ihrer Resolution 57/282 und in ihrer Resolu-
tion 59/287 verabschiedeten Rahmens für die Disziplinaruntersuchungen, der Reform des 
Systems der internen Rechtspflege, der Beschlüsse der Versammlung zur Stärkung der Dis-
ziplinaruntersuchungsfunktion des Amtes für interne Aufsichtsdienste und ihrer Beschlüsse 
über den Rahmen für die Rechenschaftslegung, das ergebnisorientierte Management, das 
organisationsweite Risikomanagement und den Rahmen für die interne Kontrolle;  

 17. betont, dass das Amt für interne Aufsichtsdienste bei der Durchführung seiner 
Disziplinaruntersuchungen die Rechte der betroffenen Bediensteten auf ein ordnungsgemä-
ßes Verfahren in vollem Umfang berücksichtigen und achten soll;  

 18. nimmt davon Kenntnis, dass das Amt für interne Aufsichtsdienste daran arbeitet, 
ein umfassendes Handbuch für Disziplinaruntersuchungen zu erstellen, die wichtigsten 
ständigen Dienstanweisungen für Disziplinaruntersuchungen zu überarbeiten und zu erwei-
tern und ein umfassendes Fortbildungsprogramm für die an Disziplinaruntersuchungen be-
teiligten Führungskräfte und Bediensteten zu entwickeln, und betont, wie wichtig es ist, die-

_______________ 
10 A/63/490. 
11 ST/SGB/2003/7. 
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se Arbeit abzuschließen und ihre Ergebnisse allen Mitarbeitern der Vereinten Nationen so 
bald wie möglich zur Verfügung zu stellen;  

 19. ersucht den Generalsekretär, so bald wie möglich standardisierte und konsoli-
dierte Vorschriften und Regeln zu erarbeiten, die für alle nicht vom Amt für interne Auf-
sichtsdienste durchgeführten Disziplinaruntersuchungen bei den Vereinten Nationen gelten, 
dafür zu sorgen, dass diese Vorschriften und Regeln allen Mitarbeitern der Vereinten Natio-
nen zur Verfügung gestellt werden, und der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-
ten Tagung Informationen darüber vorzulegen, unbeschadet der Ziffer 18 ihrer Resolution 
62/247;  

 20. betont, wie wichtig eine wirksame Umsetzung der akzeptierten Empfehlungen 
des Amtes für interne Aufsichtsdienste, einschließlich Verweisungen an nationale Behörden 
und gegebenenfalls Beitreibungsmaßnahmen, sowie eine wirksame diesbezügliche Koordi-
nierung zwischen dem Amt und anderen Teilen des Sekretariats sind.  

74. Plenarsitzung  
24. Dezember 2008 


